
Anlage 1 zum Strom-Liefervertrag 
Preisblatt »MeinUckerStrom | Regio« 
 
gültig ab 1. Mai 2009 

Produktpreise für die Belieferung mit »MeinUckerStrom | Regio« durch die Stadtwerke Prenzlau GmbH: 
 

Produktbezeichnung netto brutto   

MeinUckerStrom | Regio - private - 
Eigenverbrauch im Privathaushalt 

   

Arbeitspreis 
Grundpreis 

17,60 
6,51 

20,94 
7,75 

ct/kWh 
€/Monat 

    

MeinUckerStrom | Regio - business - 
Gewerbe und sonstiger Bedarf bis 4.999 kWh/a 

   

Arbeitspreis 
Grundpreis 

19,04 
6,92 

22,66 
8,23 

ct/kWh 
€/Monat 

von 5.000 kWh/a bis 49.999 kWh/a    
Arbeitspreis 
Grundpreis 

18,30 
9,25 

21,78 
11,01 

ct/kWh 
€/Monat 

von 50.000 kWh/a bis 100.000 kWh/a    
Arbeitspreis 
Grundpreis 

17,94 
30,00 

21,35 
35,70 

ct/kWh 
€/Monat 

Die genannten Preise gelten für die je Zähler erfassten Energiemengen. Die Abrechnung erfolgt mit der jeweils zutreffenden 
Preisstellung des gewählten Produktes unter Berücksichtigung der Verwendung der elektrischen Energie (Privatver-
brauch/Gewerbe) und entsprechend des mittels Stromzähler erfassten Jahresverbrauchs. 

Umsatzsteuer und Stromsteuer 
Die Arbeitspreise enthalten die Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent/kWh. Neben den Nettopreisen sind auch die gerundeten 
Bruttopreise, die die Umsatzsteuer in Höhe von 19 % enthalten, angegeben. Bei Änderungen der Steuersätze ändern sich die 
angegebenen Preise entsprechend. 

Konzessionsabgabe 
Die Nettoarbeitspreise enthalten die Konzessionsabgabe nach Maßgabe der »Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom 
und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV)« vom 09.01.1992 (BGBl. I S. 12, 407), zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 4 V 
vom 01.11.2006 (BGBl. I S. 2477). Die Konzessionsabgabe wird an kommunale Gebietskörperschaften entrichtet. Die 
Höchstbeträge der Konzessionsabgaben betragen bei Strom, der nicht als Schwachlaststrom geliefert wird, in Gemeinden 

bis 25.000 Einwohner 1,32 Cent 
bis 100.000 Einwohner 1,59 Cent 
bis 500.000 Einwohner 1,99 Cent 
über 500.000 Einwohner 2,39 Cent 

Vereinbarungen mit kommunalen Gebietskörperschaften, dass keine oder niedrigere Konzessionsabgaben zu zahlen sind, genie-
ßen Vorrang. 

Versorgungsbedingungen 
Es gelten die Allgemeinen Stromlieferbedingungen der Stadtwerke Prenzlau GmbH für die Lieferung von elektrischer Energie in 
Niederspannung ohne Leistungsmessung, die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haus-
haltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – 
StromGVV) vom 26.10.2006 (BGBl. I Nr. 50 S. 2391) sowie die dazugehörigen Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Prenz-
lau GmbH.  

Kundenberatungszeiten 
Stadtwerke Prenzlau GmbH, 17291 Prenzlau, Freyschmidtstraße 20 
Montag bis Freitag von 07:00 - 18:00 Uhr 
Tel. 03984 853 – 0 | Fax 03984 853 – 199 | E-Mail info@stadtwerke-prenzlau.de 

Preisblatt »MeinUckerStrom | Regio« 


